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Anhang X. , 2U Seite 4l .

Hofdekret voni 2^ .Mai 1738 .

^aasTegela nach welchen in Wien ein Pensionat ,

im Mädchen dem Unterrichte weiblicher Jugend sm
bilden .unter der Aufsicht der Frau Therese Snaak

eingerichtet wurde .

1 . ) ist diese neue Erziehungsanstalt in dag Ursuli -

nenkloster su verlegen ,alluo in den jetzt durch die Ab¬

schaffung der Kostgängerinnen ,welche die Er^iebungsjahre
schon überschritten haben leer stehenden Zimmern hiesu

Platz vorhanden sein wird .

S . ) soll dag Pensionat von den Kloster abgesondert

und von der Klausur befreit sein , damit aber gleichwohl da¬

raus in den Kloster keine Unordnung entstehende ist der

Eingang von jenem in dieses su versperren *

3 *) sind Uber die Zurichtung und innere Einrichtung

der hiesu erforderlichen Ximmer Ueberschläge au machen .

4 . ) sollen die Mädchen für jetzt mit dem zwölften
Jahre in das Pensionat eintreten und im Lesen und Schrei¬

ben gut unterrichtet sein * Nach Verlauf der ersten fünf

oder sechs Jahre dieses Institute aber ,kennen und nHeeen

auch Fädchen von minderen und z%?ar siebenten und achten

Jahre unentgeltlich oder auch gegen Bezahlung des Kostgel¬

des insoweit nämlich der Raus, es gulässt in dieses Haus

auf ^enemnen werden ,damit die dortigem aur künftigen Hr-



Ziehung des weibliehen Geschlechts bestiamten Zöglinge

sehen in dea Pensionat Gelegenheit gewinnen sieh bei den

kleineren Kindern in der praktischen Erziehung Kenntnis

beizulegen .

5 . ) geschieht die Auswahl im Hinblick ant ihre kör¬

perlichen mid sittlichen Eigenschaften .

6 . ) ist daa erste Jahr als Probejahr zu. betrachten *

7 . ) ist die Xahl anfangs auf zwanzig zu beschränken .
8 *) bleiben die Mädchen bis aehn Jahre im Pensionat .

9. ) hat der Unterhalt nebst Wohnung in Kost und Klei¬
dung su bestehen .

10 . ) obliegt dies der Oberaufseherin .

11 . ) sind Mädehenydle Stiftungspl &tze besitzen ,gleich

auf zunehmen .

12 . ) sind Stiftungsplätze nur für solche die geeignet
sind .

13 . ) soll der Unterricht der Absicht ihrer Bildung an-

gemessen sein *

14 . ) sind die Gegenstände : fortgesetztes Lesen ,Schrei -

ben ,Reli ^ions - und Sittenlehre , in beiden Sprachen kleine

Aufsätze und Briefe ,S?dbeschreibun ^ âllgemeine Weltge¬

schichte ,vaterländische Geschichte und ein kurzer Begriff

von der Natnrlchre , feinere Handarbeiten .

15 . ) ist die Religionslehre dem Katecheten der Normal-

hauptschule gegen eine jährliche Belohnung ' von hundert Gul¬

den auf &utragen .

16 . ) ist für den übrigen Unterricht folgende Anstalt



su treffen : von swei an mistellenden Lehrerinnen soll eine

die Lehre der deutsehen Sprache vom Lesen bis su den Auf¬

sätzen ,die das ßchSnschreiben und Rechnen und

Rechtschreiben ,

1? . ) hat die Oberanfseherin aber die fraasasische

Sprache , die Erdbeschreibung und die beschichte su besor¬

gen .

Damit aber die Eeglin ^e sieh nach und nach durch Aus¬

übung ihres künftigen Berufes bilden ,süssen seinerzeit

die älteren aus ihnen , unter Leitung des Katecheten und

der anderen ordentlichen Lehrer gu des an die jüngeren
ladchen su erteilenden Unterricht verhalten werden und

die letzten drei vier Jahre su diesen -was in der Haushalt¬

ung verkommen kann theoretische und praktisch angeleitet
werden .

18 . ) soll jeder der zwei Lehrer eins Besoldung von

400 Gulden erhalten ,

19 . )die Oberaufseherin mit Rinrechnung - der Kost ?00
fl .

20 . ) ist der Oberaufseherin noch eins Unteraufsehe¬

rin beizugeben ,die sie selbst an wählen hat .. Ihre Besol¬

dung beträgt mit Einrechnung der Kost 300 fl .

21 . ) werden awei Wärterinnen zur Säuberung der Mäd¬
chen und Reinlichkeit ia Hause sit einem Lehne von 100

Gulden für jede ,wovon 6ü Gulden für die Kost gehör en ,an -

genoB&en *

22 . ) ist für die Schulbücher und Gerät jährlich eine



Susase zu bestimmen .

23 . ) sind ArKt und Arznei zu berechnen
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Anhang II . , gu Seite 4ß .

Einladung an der öffentlichen Prüfung in der

k *k +Kaupteahule in Bô en 1798 *

Vormittags von 8 - 11 . Nachmittags von 2 - 4 *
In der I .Klasse :

in der unteren Abteilung nehn Stunden .

1 . ) daa .t̂ chs taben &ennen B̂uch stab i eren und Les en .

2 . ) der Anfang im Schreiben .

in dar oberen Abteilung &a61f Stunden .

1 . ) dag Lesen mit Anwendung der Regeln .
2 . ) das Schreiben .

3 +) dag Abä.ndem der Nenn- und Geschlechtswörter .

4 . ) da$ Rechnen ans dem Kopfe .

5 *) Religionsgeapräche .

Schüler von 6 - 7 Jahren .
In der II .Klaaae : 22 Stunden .

1 . ) die Religion gesprächsweise .

2 . ) die Uebung im Lesen .

n . ) Wiederholnngsweise durch Nachlesen des Ka-
techismna .

b . ) Unterriehtsweiae im regelmässigen Lesen .
3. ) Schönschreiben .
4. ) das Recht- und Biktandoschreiben kleiner Sätze.
$ . ) Fortsetzung der Abänderungen und das Abwandeln

der Zeitwörter .

Schüler von 8 - 10 Jahren .
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In der III . Kla^ e : 2? Stunden .

1 . ) die Religion in Gesprächen .

a . ) nach der Anleitung des Katechismus .

b . ) nach der Anleitung der biblischen Geschichte
und christlichen Sittenlehre .

c . ) nach der Anleitung der Evangelien .

2 . ) Die Hebung im Legen .

3 . ) die deutsche Sprachlehre .

4. ) das Schönschreiben nebst der Kanalel- und Fxak-
turschrift *

ß . ) das Recht - und Di^tandcschreiben .

6 . ) die schriftlichen Aufaätse .

7 . ) da,s Rechnen .
Schüler 10 - 12 Jahren .



Anhang III *,zu êite 44.

Hefkansleidekret vom 10.Februar lü ()4 .

In den Hauptstädten ,wo die Geschlechter soviel imr

möglich abgesondert in verschiedenen Schulen zu unterrich¬

ten sind ,haben ausser selbst in den Vorstädten einsuleiten

befohlenen Häkchen- Trivial - Bchulen auc t̂ noch einige Käd-

eheasehulea fUr gebildetere Stände nu bestehen . Ks seil in

den selben eine Frau al ^ erste Lehrerin ,da,im eine andere

Lehrerin und eine Gehilfin bestehen und der Pfarrgeistli -
che daselbst als Katechet lehren .

Rusaer den Gegenständen der Trivi &l - Schulen muae da -

aelb &t die deutsche Sprachlehre auf die Art ,wie sie in den
3.nassen der Hauptachnlen iQr Knaben vergesehrieben ist
gelehrt werden ,mn die Mädchen mir Srle %&nMB̂ fremder Spra¬
chen vorzubereiten .

Die nach dem neuen Schulplan erforderlichen Schulbü¬
cher für die verschiedenen deutschen Lehranstalten sind :

in den Trivial - Schulen in der ersten Klasse der klein¬

ste KatecMscaiSydaa A B 0 - Täfelchen , ein Namensbüchlein ;

a . ) f 'Jr Landschulen , b . ) Stadtschulen , o . ) Mädchenschulen

ein kleines hesebüehlein srur Uebung abermals für die ver¬

schiedenen Schulen auf dem Lande , in den Städten und für
Mädchenschulen verfasst . Die zweite Klasse dieser Schulen

bedarf eines erweiterten Auszuges ans dem Katechismus ,ei¬

nes Lesebuchs wie oben für das ABC abgesondert (xur Ab¬

wechslung allenfalls ^ .?ei solche ) ,Rechenbuch ,Vor sehr i ften .
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In den H?mpt -schulen werden in den zwei unteren Klas -

aen die obigen Bücher für die Stadtschulen erforderndem

in der dritten Elagse der graage EatechigmK8 , ein Lese - und

Rechenbuch ,deutsche Sprachlehre bloa nach den obigen

Grundsätzen bearbeitet ; in der vierten Klasse der Kate¬

chismus , ein erweitertes Rechenbuch , Geometrie und Stereo¬

metrie , Erdbeschreibung der Oesterreich -lechen Monarchie ,

die cbi ^e deutsche SprAohlehre uiMl Vorschriften furi Schön¬

schreiben .
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Anhang IV . , zu Seite 4$ .

Gübernialakt 5 Wr. ?29 *

Wie die Senn- und Fei§rt ?̂ sschulen eingerichtet

werden seilen .

^ufc ^ e dea 15 *§ der österreichischen allgemeinen

Schulordnung vom Jalire iy ?4 wayen die nenn- und Feiertags -

schulen in den Staaten und auf dem I^ de vorgeschrieben .

Die Ursulinerinnen gaben alle Sann- und Feiertage

Unterricht für Mädchen* Im verflossenen Schuljahr besuch -*

ten 48 freiwillige Schülerinnen dieae Lehranstalt .

Der Entwurf :

4 höhere und 4 niedere Mlâ gen ,

1 . ) Keligisnn - und Sittenlehre *

2 +) Lesen *

3 . ) Schönschreiben und Diktandeaohreiben .

4 . ) Schriftliche Aufaatae .

5 . ) Rechnen im Kopfe und an der Tafel .

6 . ) GemeinnUtalge Kenntniaee ans der Naturlehre ,

Naturgeschichte , Geographie , Technologie und der

deutschen Geschichte .

7 . ) Zeichnen .
die 4 höheren Klassen *

1 . ) Kalligraphie , Orthographie , Sprachlehre ,Rechen¬

kunst und gemeinnützige Yernunftkenntniaee .



2 . ) Naturlehre und Naturgeschichte .

3 . ) a&emetyle und Mecĥmik .
4 . ) Teehni &ehe übende ,

5 *) Mythologie und QeechsaMlehre *

6 . ) Zeichnen .
Bei den Ureulinen ln den vier niederen Klassen ^Ird

.gelehrt ;

1 . ) Ral .tglcae - uni ^ittenleh ?^*
2 . ) Leaan .

3 . ) Schön - ; Recht - und Diktaadaachreiben .

4 . ) ^eclmen im Kopfe und an der Tafel *

p . ) Gemeinnützige Kenntnisse .

6 . ) Unterricht in weiblichen Handarbeiten .

Lehrbücher :

Lesebuch für Mädchen: Der galdene 0pie ^el *

In der ersten Klasse Aaa gewöhnliche Lehr - %nd Le¬

sebuch der Rlementar &lagse a^lehe Nädehen , die noch

nicht leaen kennen .

In der zweiten Klasse der II .Teil des Mädehenfreun -

de .a von Bacher *

In der dritten Klasse der goldene Spiegel f ^r Mäd¬
chen .

In der vierten Klasae mag die Lehrerin mit Einver¬

ständnis der Direktorin ein beliebiges Buch wä̂ ilen ^guM

Beispiel das Wiener Put ^ Mchen .dae Gramer Kochbuch und
anderes .
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In den vier hoher an een :

1 . ) I'eral .
2 . ) Unterricht in der OrthogrsLphie tmd deutschen

Sprache .

3 . ) Unterricht tn der Geographie und Geschichte .
4 . ) Unterricht in der praktischen Vernunftlehre .

5. ) Unterricht in der Anleitung su einen guten Ge-
sehsack in Briefen .

6 . ) Unterricht in der Mythologie und der Kenntnis

einiger deutscher Klassiken *
? . ) Unterricht in den allgemeinen Grundsätzen der

Erziehung überhaupt und physieehen und geisti¬

gen Erziehung ' der Kinder vorn ersten bis sech¬
sten Jahr .

Momentan aber lehrt man nur :

Lesen ,HebreibenyReehnen , Xeichnen , Singer , Klavierspie -

len , französische Sprache in Roman̂ Leaen ohne Wahl.

Da das aber die Rennen nicht können , sollen es die Pro¬

fessoren ,der Mittelschulen in Gegenwart der Nonnen vortra¬

gen .
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Anhang V. , su Seite 48 *

Ouberni l̂akt 5/ ^0 *

Die für die EleBientar - ScMller erforderlichen

Lehrbücher .

1 . ) tehp - und Lesebuch für die ersten Anfänger ^ wei
Abteilungen .

2 . ) Buchstaben - und Hamen̂ büchlein zur Beförderung

der einfachsten und Kürzesten Lehrart durch Uebung und

Wiederholung .

3 . ) Erster Unterricht von Gott für die lieben Klei¬

nen ; ein Lehr - und Leaebüehlein .

4 *) Katechismus christkatholisohen Glaubens und Sit¬
tenlehren .

5. ) Biblische Geschichte für Kinder sua plaamässigen
Unterrichte in gastlichen deutschen Schulen Bayerns *

6 . ) Der deutsche Kinderfreund ; ein Lesebuch für Volks¬
schulen .

? . ) Die Evangelien .

8 . ) Kurze Anleitung zur Rechenkunst für die Schulen
Bayerns .

9 . ) Wismayr ' s kleine deutsche Sprachlehre .

10 . ) Anleitung su^ deutschen schriftlichen Aufsätaen ,

-welche is bürgerlichen Leben allgemein und häufig vorkom-

uenyCin Buch gum eigenen ßehufe sowohl für Lehrer als

Schüler in unseren Bürger - und Landschulen .
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Onbeynialakt 5/ 40 .

Verzeichnis des notwendigen Lehr-Apparates und
einiger BOcher fUr die Lehrer der hiesigen Muster -

schule und die ßchnl - Präparahden *

^ia Betakaatan s?u!3 Unterrichte im Legen nach der
Lautmethode . B'ine eehwarae Bchnltafel zum Schönschreiben *

In der 3Ti-̂ arm 'entlasset

Zwölf Exemplare von das k+k . Lehrplan f ^r die deut¬
schen RleHentarechnlen .

Fan jedem der im Pl *-me § lg angeführten Sicher sechs
Exemplare:

1 . ) Lehr- und Lesebuch für die ersten Anfänger 11 Ab¬
teilungen .

2. ) Anweisung für Lehrer t!ber den gebrauch des Lehr-
und Lesebuchs der A B 0 Schüler Abteilungen .

3 . ) Christkatholischer Kateehipsua von Ohr. Schmid.
4. ) Die heiligen Evangelien und Episteln oder Lek¬

tionen von allen Bonn- und Festtagen des Jahres .
5. ) Ueber die Methode des Religionsunterrichtes in

den deutschen Elementarschulen .

6 . ) Biblische Geschichte für Kinder aus plaiasässigen
Unterrichte in sämtlichen deutschen Schulen , zwei Teile ,al¬
tes und neues Testament . Ersteres besteht aus ^ ei , letzte¬
res aus drei Bändchen*
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7 . ) Elamentar - Lehrbuch für die erste Eiasse der deut -

sehen Stadt - und Laadsehulea , die Lehrbücher für die zweite

und dritte Klasse und die da.zu gehörigen notigen Lesebü¬

cher und dŝ a allgemeine Kethedenbuch für Lehrer .

8 . ) Entwurf eines Unterrichten f ^r die Landjugend in

der Feld - und HauawiPtgchait , Katurgeaehiahte und Technolo¬

gie .,um sie ihrer künftigen Beetimaung als Bürger und

Bauern gehörig zu bilden .

9 *) Der Kinderfreund êin Lesebuch surn Gebrauch in den

Mndaehnlen .

10 . ) ^ rze Anleitung für die Rechenkunst in den Schu¬

len Bayerns 1804 .

11 . ) Gemeinnützige Sätze zu den Vorschriften für gtadt *

und Landschulen in Bayern .

12 . ) Anleitung zu deutschen echriftlichen Aufsätzen ,

welche im bürgerlichen Leben allgemein und häufig verkom¬

men.
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Anhang IX. ẑu Seite $4 .

Mädchenschule dar englischen Fräulein in Keran,

1 . ) ))ie katholischen ^ehratunden . können wenn es die

Lekalmggtäade erfordern auf eine andere Seit verlegt wr -
den .

2 . ) Die Schülerinnen ,welche dag Lehr - und Lesebuch

für die ersten Anfänger schon fertig lesen und aus Bachers
Mädchenfrennd im Lesen üben .

Eben das gilt Yen den katholischen stunden in der zwei¬
ten Klasse .

1 . ) In Hinsicht auf Religionsstunden ist eben das zu

beobachtende bei der ersten und zweiten Klasse gesagt
wurde .

2 . ) Xu den* Unterrichte in der französischen gprache ,

welche bisher bloss in der adeligen Schule erteilt wurde ,

werden alle Schülerinnen zugelassen ,welche dazu Lust ha¬

ben und welchen die Kenntnis dieser Sprache für ihre künf¬

tige Bestimmung nützlich sein Mann* Die übrigen Schülerin¬

nen der dritten blasse , welche diesem Sprachunterricht

nicht beiwohnen ,haben dafür eine zweite Arbeitsstunde .
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Anhang X. , nu aeite 55 -

Bayerisches Rcpcrtoyium lülO .

Verfügung wegen dar Mädchenschulen in Brixen .

Beiengend die adelige Sehnig bei den englischen Fräu¬
lein soll diese ein für allemal aufhöxen und nach der Ab¬

sicht des ehemaligen ^enigl Ĉeneral - I'̂ OKsniss-ariates am Si -

sack mit der ^erchnliehen %*dehensehule vereinigt werden *
Pie behendere Aufsicht f!ber diese Schule sowohl als über

die adelige Pensi <msnnstalt ist der schon früher auf ge¬

stellten ßr . lgnatia , sm Cbertr ^ en .

Die awei Abteilungen in jeder de? beiden ersten Klas¬

sen folglich au&annen vier Abteilungen seil in der Regel

ebense -viel jahrlang besucht werden *

Unter elf Jahren ist Xeine ^ badeten der Uebergtu ^ in

die dritte Klasse zu gestatten . Will eine Schülerin diese

Klasse ,welche füglicher den Hamen einer Töchterschule ft*hre

nicht besuchen , ^ wird ihr der Austritt aus der zweiten Ab¬

teilung der streiten Klasse erst nach vollendetem zwölften
Jahr erlaubt *

Auf die lateinische Schrift ist in der zweiten Klas¬

se nicht sehr su dringen . Rhen dieses gilt auch von der

Naturgegchichtslehre und Naturgeschichte ,welche nur gele¬

gentlich su behandeln sind . In der dritten Klasse werden

hiegegen die Lehrerinnen im Besug auf diese Gegenstände

nähere Anleitung aus Bachers ^ädchenfreund schöpfen Rönnen*



Für diejenigen ,welche die fremden sprachen in der

dritten Klasae nicht erlernen îst der Unterricht in den

weiblichen Arbeiten oder andere nützliche Beschäftigung

QC su verteilen .idag 's nieht zwei Lehrstunden unmittelbar *
aufeinander fallen .
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Anhang XII . , gu Seite 61 .

Bayerisches Hepertcritm 1812 .

Die Arbeitsschule bei den englischen Fräu¬

lein zu Brixen ,

Der wrgelegte Entwurf zur Errichtung einer Indu -

atria - Schule am englischen Inatitut gu Brixen wird hier¬

mit genehmigt und sind die Verkehrungen aur ^rSffnung

derselben ahne Verzug %u treffen *

wenden !



Entwurf zu einer Industrieschule :

Arbeitsschule Sprachschule Zeichensehule !
, 1

Kalligraphie i

1 Sonntag : 9 ** io
Italienisch

*'
.]- 2 - 4 ;
Schönschreiben ;

i

! Montag :

9- 10 , i 3- 4

j Nähen , Spinnen
Stricken , Stik -
ken .Glätten .
r . . *

.
t

j
1 Dienstag : j

9-10, ^ 3- 4
' r
Nähen , Spinnen J
Stricken , Stik -j
ken ,Glätten j

t ? * .

1 - 2

Zeichnen
l

!

}-( 1 - 2
} Mi ttwoch : ? tali eni sch}. 2' - 3
! Französisch
} ^
! s

j1
t

— t

} Donnerstag :

9- 10 , i 3- 4

Nähen , Spinnen
Stricken , Stik -t
ken , Glätten *

1 - 2

Zeichnen

'"̂ 1

!
i
!
)

)
1 !

Freitag : j

9- 10 , ^ 3- 4 )
Nähen , Spinnen ,
Stricken , Stik -
ken ,Glätten . j

'
-

!
i
!
j
!

1
r ' ; !

( 1 - 2 L
! Italienisch j

Sonnabend : j g - 2 j
jFy&nzösisch

]
i
!.

!

! . 1
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Anhang XXH . , au Seite 69

Anstellung einer Lehrerin in der Mädchenklaase

zu Nasaereith .

Sie hat dasn eine Prüfung abzulegen ia

nay und nwar die für

Geprüft wird :

1 *) ReligionglehreyReligiens - Geschiohte .

2 . ) Lesen: a . ) in technischer Rücksicht ,
b . ) in logischer ^

c . ) in ästhetischer *

3 . ) Schreiben : a . ) kalligraphisch ,

b . ) arthagraphigeh ,

c *^

4 . ) Aus der Kunst des Gedankt
5 . ) Aus dem Rechnen : a . ) mündlich ,

b . ) schriftlich

6 . ) Geometrie .

? . ) Zeichnen .

8 . ) Allgemeine , wis :

e , b . ) Geschichte , c . ) N

d . ) Naturgeschichte , Technologie .

9 . ) Aue den landwirtschaftlichen Kenntnissen :

a . ) Kartenkunde , b . ) Obstkultur , c . ) Bienenzucht
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10 . )

11 . ) 0r&(

15 . ) Aus den Srundaät &em de ? Erziehst

und Methodik .

13 . ) Kenntnis da? SchnlvercrdmAng.
14 . ) Mündliches Vertragen .

15 . ) Aus dem sittlichen Betragen .

Um definitiv su werden hat sie die

hiesigen Lehrerseminar abgelegen *

Gegenstände :

1 . ) Dae Chriatentnrn .

2 . ) Uag Lcaan : a . ) technisch ,

b . ) Icgi &eh ,

c . ) äat &etiach .

3 . ) Dag Schreiben: a . ) kalligraphisch ,
b . ) aythegTaphiaeh ,

c . ) grammatikalisch .

4. ) Das Rechnen: a . ) im Kopfe,
b . ) mit Ziffern .

3. ) Grundsätze der Hethedî
6 . ) Industrie - Arbeiten : a . ) Stricken ,

b . ) Nähen .
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XXV. , au Seite ?2

Bayerisches Repertorium 1808

la .

1 *) Lehr- und Lese !

S .Abtlg .

1 . ) Kleiner

2 . ) Der Mäd=

.gmua ven Jals ,

van Lieber , 1 . Teil .

1 . ) Der Kateohlg ^gg von

2 . ) Sulgera Vorübung sur
keit und des Nachdenkens * l . B* Als Si

des noch nicht im Drucke erschienenen Eiemen-

tarlehrbuehes .

III . Klasse

1 . ) Der gr5asere Katechismus von Jaia ,

2 . ) Sul^ere Vorübungen. 2 .B*
3 . ) Meidingers kleine französische S*

und saga ^in dea enfanta für jene ,

se Sprache lernen wollen .



3 - ) Die kleine deutsche Sg

4 . ) Unterricht in der frans

5 . ) Magagin des

.t von Hgta
von Wia

) Pabris ^

7 *) Oalletti Elementarbuch ffjr den ersi

in der



Verzeichnis der LehrbO^ er d̂eren eich die unge¬

prüften Lehrer - Cehilfen mar Verbereitnng anf die

Schulen ,

2 . ) Praktisches Handbuch für Schullehrer in Bayern ^

3 . ) Anweisung für Lehrer über den Gebrauch des hehr -

und Lesebuches der A B 0 Schüler ,

4 . ) Wianmayra kleine Sprachlehre ,

5 . ) Deutsche Sprechübungen von üaheia ,

6 . ) Kurse Anleitung sur Rechenkunst für die deutschen

Schulen in Bayerns

7 *) Erster Unterricht vcs Menschen und den vornehm¬

sten auf ihn sich beziehenden Dingen , ein Lehr¬

buch für niedere Stadt *- und Landschulen ,

8 . ) Der Finderfreund , ein &ae #bueh gum Gebrauche in

Landschulen , tür Bayern bearbeitet .
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Anhang XVI. , gu Beit # 73

Ouberaialakt Nr.3.6$ ax 1820.

Schulbücher in und

1 . ) daa A B 0 T&-

2 . )

8

3 *) die gg

ten ggm Schonachreiben .

3 1 . ) -dag*

2 * ) di

in verschiedenen

3 . ) di ^

4. ) dia
5 *) die

êutaehe S;

gestochenen

2 . ) II . Teil des Lese !

3 *) die deutache Sprachlehre ,

4 . ) dag Sittenbüchlein für die Jugend in

des in der Schule Vcrgetragenen ,

im Qchönachreiben I . Teil .



i %3

III . Klasse : 1 . ) dag grosee Lesebuch ,

&*) II . Teil des Lesebunhaa für Stadtschulen ,

3 . ) die deutsche Bpr^ehlehre ,

4. ) die biblische Geschichte und chriatliche
Sittenlahre ?

$ . ) die Evangelien ,

6 . ) die ggetgdhenaa Vorschriften ,

7 . ) die Vorbereitu ^ num Lnteinlesen ,

Eur Wiederholung : Anleitung nur Rechenkunst ŝu

schriftlichen Aufsätzen und die m :̂s Schönschreiben *

TV.ni ^age : 1 . ) O-resgea Lesebuch I . feil ,

2 . ) Handbuch gurn. Katechismus oder groaaen La-
sebudi ,

3 . ) die Mess#niR3t ,

4 +) die Baukunat,
5 . ) die Rechenkunst II . Teil ^

6 . ) Erdbeschreibung des Uaterr . Kaiserstaates

I . Teil ,

7. ) die deutsche Sprachlehre,
8 . ) Anleitung zu schriftlichen Aufeätaen ,

9 . ) die gestochenen Vorschriften aarnt Anlei¬

tung mm Schönschreiben *

Im zweiten Jahrgang nebet diesen 1 . ) die Mechanik ,

2 . ) die Erdbeschreibung II .
Teil ,

3 . ) die Naturgeschichte ,

4 . ) die Naturlehre .



Katalog der Hauptnchule in Sehwaz .

Schuljahr 18$4/

II . " * 67

Schuljahr I855 / 56 .
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Anhang XVIII . , zu Seite 92 *

3tatthalterei - Akt Nr . 2755 ex 1852 .

Instruktionen für Präparandinnen .

Zur vollständigen Erledigung der Frage betreffs die

Bildung und Befähigung weiblicher Lehrindividuen wird der

Landesschulbehörde die Abschrift einer mit Allerhöchster

Entschliessung vorn 7 .November 1840 genehmigten Instruktion

im Anschlüsse übermittelt ,welche für den pädagogischen

Lehrkurs bei den Ursulinen in Wien zur Richtschnur vorge -

seichnet wurde und auch bei den gleichartigen Ahstalten

in Tirol in Anwendung zu nehmen ist . Das Ministerium für

Kultus und Unterricht findet bloss in Hinsicht auf die ge¬

steigerten Anforderungen der Zeit und auf die teilweise ,

verbesserte Lehrmethode nachstehende Ergänzung beizufugen .

Zu Punkt 5 bis 6 : Der pädagogische Lehrkurs der Lehr-

kandidatinnen hat in der Regel ein volles Schuljahr zu

dauern ; diejenigen welche bei der Jahresprüfung nicht be¬

stehen , jedoch begründete Hoffnung geben , dass sie das Feh¬

lende nachholen werden , sind zur Wiederholung des Lehrkur -

ses ( : P . 27 : ) anzuweisen . Was die Zeit zur Wiederholung

der Schulgegenstände ( : § 5 : ) betrifft lässt sich solche

nicht nach Tagen bestimmen , sie hängt von dem Masse der

mi gebrachten Vorkenntnisse und der Fassungskraft der Zög¬

linge ab und muss nach den wahrgenommenen Bedürfnissen

bald kürzer ,bald länger dauern ; jedoch hat der § 5 ihr in
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der Art sur Richtschnur zu dienen , daaa vorläufig der vier¬

te Teil der dem Lehr)mree gewidmeten Zelt vornehmlich der

?viederholuwy ,Auf f a,s sung und der Uebung dar Schulgegenstaa -

de am widmen ist . Wobei ea aich von selbst versteht , da.se

man auch im weiteren Verlaufe dea Hnrseß , s . 8 . beim Unter¬

richte im methodischen Verfahren ,bei den praktischen Hebun¬

gen u .a . w. auf die vollständige und gründliche Auffassung

derselben hiMu ^irken hat ,

2 . ) sind die Kandidatinnen mit den vorgeschriebenen

und insbesondere mit den neu eingeführten Schulbüchern be¬

kannt gu machen und zu sweekmäasiges Gebrauche derselben

sorgfältig aaguleiten _( : § 11

3 . ) ist ihnen beim Vertrage der speziellen Methodik

( : § 13 : ) ein richtiger Begriff vom Anschauungsunterrich¬

te beiaübringen und ihnen gn zeigen wie jeder Gegenstand

auf eine anschauliche und leicht fassliche Weise zur For¬

derung jugendlicher Bildung behandelt werden könne .

4 . ) Um den Zöglingen d^a Nützlichste und Brauchbar¬

ste aus der Geographie , Naturgeschichte und Naturlehre bei -

subringen ist es nötig diesen . Gegenständen eigene Stunden

durch die gange Bauer des Lehrkursea an -widmen oder eige¬

ne Lehrerinnen zu halten . Die votgeachriebenen Lehrbücher

bieten genug Staff und Anhaltspunkte an ,um dasjenige mit¬

zuteilen oder %n besprechen ( : § 16 : ) wae aus den genam¬

ten Gegenständen den Kandidatinnen au wiesen nötig ist .

Wae eine oder die andere in ihrer künftigen Beruf¬

stellung noch überdies brauchen dürfte ,^usa durch Privat -



fleies erlernt werden .

5.) Daait die Kandidatinnen von dem Beiwohnen beim
Unterrichte in den einseinen Sehulklassen ( : § 22 : ) einen

wahren Nutgen haben ^̂ ollen ale gehalten werden Nötigen

oder Tagebücher angulegen , in welche eie dasjenige kurz ein -

geichnen ,waa sie in den einzelnen Lehrstunden ,denen eie

beiwohnten beobachtet und gelernt haben .

6 . ) Das im ( :P *24 : ) für die Behandlung der einzelnen

Lelir gegenstände feetgesetgte Seitverhältnia ist mit Rück¬

sicht auf die obwaltenden Bedürfnisse der pädagogischen

Kurse in der Art nu benützen ,dass jedem Gegenstand die er¬

forderliche Zeit angewiesen werde . Hiebei ist darauf au

gehen , daaa verwalte Gegenstände verbunden und jene welche

mit keinen Stunden bedacht eind in den Lehrplan auf genom¬

men werden .

? . ) Die Zöglinge des pädagogischen Lehrkurees erhal¬

ten in der Regel ein Zeugnia ala Unterlehrer , ûr Erlangung

eines Zeugnisses als Lehrer haben sie sich einer besonderen

Prüfung gu unterziehen .

Hur Abhaltung dieser Prüfung hat die Landesschulbe -

horde im Einvernehmen mit den Ordinariaten einige Institu¬

te , in welchen der Unterricht für Präparandinen erteilt

wird , zu bestimmen .

Kg soll alljährlich ein geeigneter Tag zur Abhaltung

dieser Prüfung von den Ordinariaten beetimmt und wenig¬

stens vier Wochen voraus %ur erforderlichen Anmeldung an-

geaeigt werden .
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Jene Unterle !irerin , êlche diese Prüfung zu bestehen

gedenkt ,hat sich bei de ? Schul - Distriktsaufsicht entweder

mündlich oder schriftlich zu melden tmd nachstehende Zeug¬

nisse beizubringen : den Taufschein ,da# Zeugnis Uber ein

sittliches Wohlverhalten und über eine wenigstens einjäh¬

rige Dienstleistung an einer öffentlichen Schale und das

pädagogische Zeugnis als Unterlehrerin .

Zur Prüfung wird ein Tag hinreichen ,wenn die Zahl der

zu prüfenden Kandidatinnen nicht graaa ist .

Aue der Religion prüft der Katechet und aus den übri¬

gen Gegenständen die Präparandenlehrerinnen .

Hie Prüfung hat im Beisein des aebulen - Oberaufsehers
oder eines vom fürstbischöflichen Ordinariate bestellten

Vertreters 8tattzufinden , dem es zusteht Fragen und Aufga¬

ben anzugeben *

Kandidatinnen ,welche ein Lehrbefähigungszeugnis für

Stadtschulen begehren ,haben darzu ^ m , dass eie eine grösse¬

re Fertigkeit im sprachfache und nebstbei einige nützliche

Kenntnisse aus der üeographie ,Naturgeschichte und Naturleh¬

re besitzen .

Das Ergebnis der Prüfung ist mit Verlage der schrift¬

lichen Arbeiten an das betreffende Konsistorium zu berich¬

ten ,welches die Lehrerzeugnisse bei gut bestandener Prü¬

fung auastellt ,dieselben jedoch vor der Zustellung zur Mit¬

fertigung eines Volkasohulinspektors an die Landesschul¬

behörde einsendet .

Ausser den ordentlich bestimmten Tagen kann die Leh-



rerprüfung nur in besonders berückaicht igungsmir digen Fäl¬

len Hit Bewilligung der tandesaehMlbehBrde vorgeno ^ en wer¬

den .

8 . ) Ordensnovisinnen oder Professen ,welche das Lehrer -

geMgats erhalten aollen , werden unter Vorlage der gedrehten

An̂ weiae Ausnahme des Sittengeugniasea durch die §r -

den#yorntehun̂ angemeldet.
Sind sie in einem Institute , welches selbst Präparan -

dinnen - Unt er r icht erteilt oder wellen sie eich in ein sol¬

ches begeben , so wird die Prüfung mit ihnen daselbst ,wie

mit den Laienperaonen abgehalten , jedoch abgesondert von

diesen , befinden sie eich aber in einem Institute ,welches ;

den Präpar ^ndinnen - Unterricht nicht erteilt und welches

eie nicht wohl verlassen k^nnen êo wird die Prüfung in

ihrem ürdenshause von den hi esu bestimmten fürstbischöf¬

lichen Konmiss &r und einem mit Genehmigung' der Landee -

schulbehörde gewählten tätlichen Lehrindividmm in der

oben begeiehneten Weiae abgehalten *

9 . ) Da die Landesschulbehörde den Lehrerbildungean -

atalten eine vorzügliche Aufmerksamkeit auauwenden ,und

insbesondere für die Heranbildung christlich geginnter

und praktisch , tächtiger Lehrindividuen zu sorgen hat , so

sind die Prüfungetage der Präparandinnen sowohl ale auch

der Bewerberinnen um dAs Lehrerzeugnis wenn mehrere zu

prüfen sind derselben angnseigen ,dax3it der Volksschulin -

spektor , wenn es . seine Geschäfte erlauben ,diesen Prüfungen

beiwohnen und alles dasjenige &ur Forderung eines
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wahrhaft eyspriesslichen Volksachulunt erricht es als zweck¬

dienlich erseheintyVeranl ^asen kann ,

Anlangend die Heranbildui ^ einey eich enden Anzahl

von Lehrerinnen kann keine weite ? # Abkürzung dey f ĵr die

pädagogischen Kurse in Tirol festgesetzten Zeit zugestan¬

den werden * Auch ist der Mangel an Präparsndinnen no& kei¬

neswegs 3& gross d̂agg man schon genötigt sein sollte ,ganz

ungenügende Präpnrandinnenknrs ^ einsuführen und daa hoch¬

wichtige Geschäft der Jngendbildung Menschen anzuvertrau¬

en , die weder eit den Gegenständen des Vel^sschulnnteppica -

tee noch mit den einfachsten Regeln der Methodik noch mit
den Verhältnissen und Pflichten eines Lehrers und mit der

Handhabung einer ersprieeslichen Schuldisziplin bekannt
sind .

Wenn zur Bildung von L^ndesaebnllehrern in Deutsch -

tirol ein volles Schuljahr zeitweilig festgesetzt rurde , ^o

werden die Leiter und Lehrer der pädagogischen Lehrkuree

alle KShe ansu ^endsn haben ,um den Präparanden nur dag er -

etc und notwendigste für ihren Lehrberuf beiaubringen und

dies umsomehr,nie dieaegewöhnlich gehr unvorbereitet in
den Lehrkurs eintreten .
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Anhang XIX, Saite 100 .

Verordnung des Ministers für (MltuB und Unter¬b¬
richt vom 23 / Märn 169 ? , X. 7155 *

betreffend die aulagsuHg von Kranen ala ordentli¬

che ader ausserordentliche Höherinnen an den phi -

lasepMsehen Facultäten der k . k .Universitäten .

§ 1 .

Fronen können ala ordentliche Höherinnen an den phi¬

losophischen Facult &ten der Universitäten gegen Erfüllung

nachstehender Bedingungen gugelassen werden :

§ 5 .

Die Candidatin hat behnfa Zulassung sur Inscription

nachgmveiaen :

a . ) die Reterreichische Staatsbürgerschaft ;

b . ) das surückgelegte 16 . Lebensjahr oder dessen Voll¬

endung in dem Kalenderjahre , in welches die Inacriptian an-

geeucht rird ;

c . ) die erfolgreiche Ablegung der in der Minieterial -

Verordnung vom 9 .?arx 18% , Z, l $66 ^ , näher beaeichneten

Prüfung (Reifeprüfung ) an einem inländischen oder einem

vom Minister für Oultua und Unterricht als gleichwertig

erkannten aueländiechen Staats - Gymnasium.

^ " KnSialten *T ^ He ^ ^ e ^ TlA ^ iTTn97 ^ au5gege ^ nen IbtYIIl ' . '" ' '
Stücke des R.- G. - Bl .unter Nr. 64 .

!.-ini st er ial - Verordnungsblatt von Jahre 18 % ,Nr . 18 , Sei¬
te 126 .



Ueber die Aufn ü̂me oder Nichtaufn ^ me von Frauen als

ordentliche Hoherinnen entscheidet der Deean der phil &aa -

phischen Fakultät .

1a Falle der Nichtzulassung mir Inscription steht

der Anfnähmswerberin der Reours an den Minister für Üul-

tue und Unterricht offen .

5 4.

Hie geltenden Vorschriften über die Inscription und

Imnatrieulation , Frequenz von Vorlesungen und Befreiung

vom Oollegiengelde , sowie die geltenden Diazipllnar - Vor-

nchriften haben auch hinsichtlich der Frauen als ordent¬

liche Unlversitätshoherinnen sinngemäss Anwendung zu fin¬

den .

§ 5 *

Verläset eine ordentliche Hüherin der philosophi¬

schen Facultät die Universität êntweder weil sie ihre

Studien beendet hat oder sich an eine andere Universität

begehen will , eo ist ihr vom Deoan ein Abgangszeugnis aus¬

zufertigen .

Ohne ein solches UniveTsitäts - (Abgangs - ) Zeu^nis darf

dieselbe an einer anderen Universität nicht aufgenommen
werden .

$ 6.
Hinsichtlich der Zulassung von ordentlichen Höherin¬

nen zu den philosophischen Rigorosen haben die Bestimmun¬

gen der philosophischen Rigorosen - Ordnung ' vom Iß .April
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18?2^ ,beziehungsweise der Ministerial - Verordnung vom 11 .

Februar 18&8**3ur Anwendung zu kommen.

Frauen ,welche gwar die Bedingung des § 2 ,nicht aber

jene der lit . c ) (Ablegung der Reifeprüfung ) nachauweisen

vermcgen k̂onnen als ausserordentliche H5herinnen an den

philosophischen Faeultätea auf genommen werden ,wemi sie

mindestens die Lehrerinnenbildungsanstalt oder eine von

jenen Schulen für Mädchen (höhere Töchterschulen , Lyceen ,

Gymnasien ) ,welche der Minister für Oultue und Unterricht

hieftir von Fall gu Fäll als gleichwertig bezeichnet ,mit

Erfolg absolviert haben *

Selche ausserordentliche Heherinnen haben jedoch

mindestens 10 Vorlesestunden per Woche su inscribieren .

Die Erlaubnis zum Besuche einzelner Vorlesungen kann
Frauen nur ausnahmsweise in Gemässheit der Ministerial -

Verordnung vom Mai 18?8*** auf Antrag des betreffenden

Decentan von dem Profesaoren - Collegium gestattet werden .
5 8 .

Die ausserordentlichen Höherinnen sind ebenso wie die

ordentlichen Höherinnen %ur Beobachtung der akademischen

Gesetze und Verordnungen verpflichtet .

Die Bedingungen der Zulassung ordentlicher oder aus¬

serordentlicher Höherinnen au Lehramtsprüfungen für höhere

*§*-h â
in .frdgs .BfJvom Jahre " l ^?? jNr ^31 , 3eite "T§5U

^ 1888 ,Nr . 7 , *" 1878," 15, "
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Töchterschulen , eventuell Hädehen- Kittelsehnlen werden in

einer besonderen Verordnung geregelt .
§ 10.

Diese Verordnung tritt mit dem Studienjahre 1897/ 98
in Kraft .

0- a. n t s e h m./ p .
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Anhang XX. , 2u Seite 122 .

Bericht de ? städtischen M̂chen - Bürgerachule in

Innsbruck 190 ? .

Verzeichnis der an der Mädehen - RUrgernehule der

Landeshauptstadt Immbruck eingeführten Lehrbücher .

I . Klasse :

Orosser Katechismus der katholischen Religion ,

Panhalser : Grosse biblieche Geschichte ,

Frisch und Rudolf : Deutsches Leeebuch für ßsterr . Bürger¬

schulen I . Teil ,

Rusch : Geographie ft !r Bürgerschulen I . Teil ,

Rothang : Geographischer Burgerochnlatlas gsit vergleichen¬

den Orössenbildem ,

Rusch - Herdegen und Tiechl : Lehrbuch der Geschichte für

eaterr .Bürgerschulen .,

Nagel : Rechenbuch für Mädehen ^BSrgerschnlen I . Heft ,

Napravnik : Geometrische Formenlehre für Mädehenbürgerachu -

len I . Teil ,

Pokomy und Neumann: Saturgeaehichte für Bürgerschulen

I . stufe ,

Kraus - Deisinger : Naturlehre für Bürgerschulen , einteilig ,

Sruaner - Pramer : Oesterr . Liederquell für Bürgerschulen . -

I.archel : Italienische Grammatik für Volks - und Bürger¬
schulen I . Teil .
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Üroeser Katechismus de? katholischen Religion ,

Pahhol ^er : 3ro ^se biblische Geachichte ,

Fischer : Zeremonien ,

Frisch und Rudolf : Deutsches Lesebuch für österr .Bürger -

aohulen , I . T@il .

Rudolf : Spr &chbuch für Bürgerschulen ,

Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterver¬

zeichnis ,

Rusch : Geographie für Bürgerschulen , II .Teil ,

Rathangi Geographischer Bürgeraehulatlaa mit vergleichen¬

den Grössenbildern ,

Ruseh - Berdegen - Tiechli Lehrbuch der -üeachichte für csterr .

Bürgerschulen *

Nagel : Rechenbuch für Nädehen- Bürgeraehulen , II .Heft ,

Kapravnik : Geometrische Formenlehre für ^ädchen - BUrgerschu -

len , IX. Teil ,

Pokorny - Heû i&nn : Naturgeschichte für Bürgerschulenyll . Stufe .

Krana -Beisinger : Naturlehre für Bürgerschulen , einteilig ?

Brunner - Pramer : Oesterr .Liederquell für Bürgerschulen ,

?-archel : Ital ,Grammatik für Volks - u -Bürgerschulen , II . Teil ,
Jahne und Zwierxina : Leitfaden für den Unterricht in der

Gabelsberg ' schen Stenographie .

Grösser Katechismus der katholischen Religion ,

Panholaer : Grosse biblische Geschichte ,

Richter : Kirchengeachichte ,



Regeln für die deutsche Recht sehreibung nebst WerterveY -

aa mit ver ?
-phie für Rürgeraehulen . ill .Teil

: Geographischer Borgers

den ^r ö^aenbildern ,

- Herde ^en- Tiechl : Lehrbuch êechiehte für österr

r Mädchen--Bür̂ eraehulen . III Ĥeft .

Napr^vnlk : Geometrische Formenlehre für Mädehen- BUrgerschu -

len , III .Teil ,

Pokaray - neumanR: Katurgeachiehte für Bürger achulen ^XII *Stufe ,

Krana- Dei ^ln ^er : Naturlehre für !Mrgereeimlen , einteilig ,

Brtmner - Pramer : Oesterr . Liederquell für Bürgerschulen ,

Karehel : Ital .Cr^ nŝ tik für Volks * u .Bürgerachulen ^III . T. ,
Jahne - Kwieraina : Leitfaden f8r den Unterricht in der Oabels -

berg ^aeh #n atenegraphle .

IV. Klasse :

Riehter : Kirohengeachiehte ,

Frlseh - Rudolf : Deutsches Lesebuch f . österr .Bürgerschulen ,

II . Teil ,

Rudolf : Sprachbuch für Bürgerschulen ,

Regeln für die deutgehe Rechtschreibung nebst Wörterver¬

zeichnis ,

Rua-ch : Geographie für Bürgerschulen III . Teil ,
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Rothang : Geographischer 3nrgersehulatlas mit vergleichen¬

den ^rösgenbildem ^

Rusch^ erdegen - Tieehlt aeschichtliehes Lehr - und Lesebudi ,

Nagel : Rechenbuch für MädehenbürgereehnleR , III ,Heit ,

Napr^vnik : (̂ eometriaehe Formenlehre für Mädchen- Bürgersehu -

len , III . Te3Ll,

Pekaray - Neumann: Naturgeschichte für Bürgerschulen , ! ! ! . Stufe ,

ßtraugg : Lehrbuch der Hätnrlehre für den einjährigen Lehr -

kurs an Bürgerschulen ?
eiii '.ia: HsuahRltungaûnd#, ,
J ^hne - Kwierzina : Leitfaden für den Unterricht in der Gabels -

berg ' gehen Stenographie .
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